
 

Stadt Dortmund             Anlage 10 

 

 

     

Bauleitplanung;  

76-I. Änderung des Flächennutzungsplanes sowie Änderung Nr. 1 des 

Bebauungsplanes Ap 161 - Aplerbeck Ost – (Teilbereich B) 
 

 

 

Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange im Rahmen der frühzeitigen 

Beteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB 

 

 

Entwurf der Abwägungsvorschläge für die 76-I. Änderung des FNP bzw. zur Änderung Nr. 1 des 

Bebauungsplanes Ap 161 - Aplerbeck Ost – für den Teilbereich B 

(Hinweis: die frühzeitige Beteiligung erfolgte bezogen auf den jeweils gesamten 

Änderungsbereich) 

 

 

Interne Beteiligung der Fachbereiche 

Externe Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange 

Beteiligung der Nachbargemeinden          
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Bauleitplanung; 76 (I.) Änderung des FNP sowie Änderung Nr. 1 des Bebauungsplanes Ap 161 - Aplerbeck Ost – Teilbereich B 

Lfd

Nr. 

Nr. 

Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung 

3 

 

 

Die Kennzeichnungen der Blindgängereinschlagsstellen werden im 

Bebauungsplanentwurf aufgenommen. 

 

Die Hinweise werden darüber hinaus übernommen. In der Planurkunde wird unter 

den Hinweisen ebenfalls der Punkt „Kampfmittelvorkommen“ aufgenommen.  

 

Die Anlagen zu dieser Stellungnahme werden als Anhang an diese 

Abwägungstabelle beigefügt. 

 

Die Verwaltung empfiehlt, den Anregungen des Ordnungsamts - Allg. 

Gefahrenabwehr- zu folgen.  
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Bauleitplanung; 76 (I.) Änderung des FNP sowie Änderung Nr. 1 des Bebauungsplanes Ap 161 - Aplerbeck Ost – Teilbereich B 

Lfd

Nr. 

Nr. 

Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung 

3 
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Bauleitplanung; 76 (I.) Änderung des FNP sowie Änderung Nr. 1 des Bebauungsplanes Ap 161 - Aplerbeck Ost – Teilbereich B 

Lfd

Nr. 

Nr. 

Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung 

4  

 

 

Der Hinweis zur Löschwasserversorgung wird in den Entwurf des 

Bebauungsplanes als Hinweis übernommen. 

Der Hinweis auf notwendige anzuleiternde Stellen wird zur Kenntnis genommen. 

Aufstell- und Bewegungsflächen sind auf dem privaten Grundstück berücksichtigt 

worden. Diese werden jedoch nicht im Bebauungsplan festgesetzt, sodass keine 

inhaltlichen Änderungen notwendig sind.  

 

Die weiteren Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Die Verwaltung 

empfiehlt, den Anregungen der Brandschutzdienststelle zu folgen.  
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Bauleitplanung; 76 (I.) Änderung des FNP sowie Änderung Nr. 1 des Bebauungsplanes Ap 161 - Aplerbeck Ost – Teilbereich B 

Lfd

Nr. 

Nr. 

Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung 

10 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Untere Naturschutzbehörde 

 

Artenschutz: 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. Die Artenschutzprüfung wird 

für Teilbereiche des Änderungsbereiches im Rahmen des Bebauungsplanes erstellt 

werden (Ausnahme sind hier die Fläche F und H). Dies geschieht für die 

Teilbereiche bei Fortführung des Verfahrens.  

Für die Teilfläche B ist eine Artenschutzrechtliche Prüfung durchgeführt worden. 

Im Ergebnis werden keine artenschutzrechtlichen Zugriffsverbote ausgelöst. 

 

Eingriffsbilanzierung/ Baumschutzsatzung: 

Die Hinweise werden ebenfalls zur Kenntnis genommen. Die Baumschutzsatzung 

wird angewendet.  
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Bauleitplanung; 76 (I.) Änderung des FNP sowie Änderung Nr. 1 des Bebauungsplanes Ap 161 - Aplerbeck Ost – Teilbereich B 

Lfd

Nr. 

Nr. 

Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung 

10 

 

 

Untere Wasserbehörde 

 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

Die vorgeschlagenen Maßnahmen zur Entlastung der öffentlichen 

Mischwasserkanalisation werden geprüft und ggf. festgesetzt. 

 

Die Auswertung der Starkregengefahrenkarte wird in das Kap. 4.6 „Klima/ Luft“ 

im Umweltbericht aufgenommen.  

 

Der nachhaltige Umgang mit dem anfallenden Niederschlagswasser wird im 

weiteren Bebauungsplanverfahren berücksichtigt. Zur Beurteilung wurde die 

Checkliste für Wassersensibilität in Bebauungsplänen geprüft und im 

Umweltbericht beschrieben. Das Entwässerungskonzept, inkl. eines 

Überflutungsnachweises, soll jedoch erst im Rahmen des 

Baugenehmigungsverfahrens erfolgen.   

In Kapitel 4.1.1.3 „Überflutungs- und Hochwasserrisiko“ wird der Umgang mit 

möglichen Vorkommen von Hochwasser beschrieben.  

 

 

Untere Bodenschutzbehörde 

 

Altlasten: 

Die Hinweise werden entsprechend berücksichtigt. In erster Linie beziehen sich 

die Hinweise auf die Teilflächen, die nicht Gegenstand der vorliegenden 

Abwägung für den Teilbereich B sind. Diese werden bei Fortführung des 

Verfahrens für den übrigen Bereich in der einer Abwägung berücksichtigt.  

Das Thema Altlasten wird darüber hinaus in der Begründung in Kapitel 14 

behandelt. Inhaltliche Änderungen am Bebauungsplan sind nicht notwendig. 
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Bauleitplanung; 76 (I.) Änderung des FNP sowie Änderung Nr. 1 des Bebauungsplanes Ap 161 - Aplerbeck Ost – Teilbereich B 

Lfd

Nr. 

Nr. 

Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung 

10 

 

 

 

 

Bodenschutz: 

Die Hinweise zum Bodenschutz beziehen sich auf die Teilflächen E1/ E2. Für die 

Teilfläche B sind keine Anmerkungen vorgebracht. Insofern ist an dieser Stelle 

keine Abwägungsentscheidung erforderlich.  

 

 

 

Methan: 

Der Hinweis wird in die Begründung mit aufgenommen. 

 

Bergbau: 

Die Anregung wird berücksichtigt. Die BR Arnsberg, Abteilung 6 Bergbau und 

Energie wurde entsprechend beteiligt. Die Anmerkungen sind in der separaten 

Stellungnahme dargestellt.  

 

 

Zusammenfassung: 

Gegen die Änderung des Bebauungsplanes Ap 161 bestehen Bedenken, welche 

jedoch nicht den Teilbereich B betreffen. Die Hinweise, welche sich auf den 

Teilbereich B beziehen, sind entsprechend berücksichtigt worden. Die Entwürfe 

der Begründungen für den Flächennutzungsplan und für den Bebauungsplan 

wurden angepasst.  

Es wird empfohlen, den Anregungen, soweit sie sich auf den Teilbereich B 

beziehen, zu folgen. 
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Bauleitplanung; 76 (I.) Änderung des FNP sowie Änderung Nr. 1 des Bebauungsplanes Ap 161 - Aplerbeck Ost – Teilbereich B 

Lfd

Nr. 

Nr. 

Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung 

10 
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Bauleitplanung; 76 (I.) Änderung des FNP sowie Änderung Nr. 1 des Bebauungsplanes Ap 161 - Aplerbeck Ost – Teilbereich B 

Lfd

Nr. 

Nr. 

Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung 

10 

 

 

Umweltplanung: 

Die Hinweise zur Umweltplanung beziehen sich auf die Flächen D, E1 und E2 

und sind demnach nicht Teil der vorliegenden Abwägung zum Teilbereich B.  

Bei der Fortführung des Verfahrens werden die notwendigen Flächen sowie die 

erforderlichen Ersatzmaßnahmen mit dem Umweltamt abgestimmt und in den 

Bebauungsplan aufgenommen. 

Für den Teilbereich B sind keine Änderungen vorzunehmen.  

 

Die Hinweise zur Ausführungsplanung werden im weiteren 

Bebauungsplanverfahren berücksichtigt und ggf. in die noch abzuschließenden 

städtebaulichen Verträge aufgenommen. Dies geschieht zunächst nur für den 

städtebaulichen Vertrag zur Änderung des Teilbereichs B.  

 

 

 

Klimaschutz: 

 

 

Klimaanpassung: 

Die Hinweise beziehen sich auf die Teilbereiche E1 und E2 und sind damit nicht 

Teil der vorliegenden Abwägung.  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen und bei Fortführung des 

Verfahrens der weiteren Teilbereiche in der Abwägung berücksichtigt. 
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Bauleitplanung; 76 (I.) Änderung des FNP sowie Änderung Nr. 1 des Bebauungsplanes Ap 161 - Aplerbeck Ost – Teilbereich B 

Lfd

Nr. 

Nr. 

Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung 

10 

 

 

 

 

Für den Teilbereich B ist kein Energieversorgungskonzept erarbeitet worden. 

Jedoch wird im städtebaulichen Vertrag u.a. die Nutzung von Photovoltaikanlagen 

geregelt. Auf ein Gesamtkonzept für das Gewerbegebiet Aplerbeck-Ost wird 

aufgrund der Vielzahl der Beteiligten Eigentümer und des Vorziehens des 

Teilbereichs B verzichtet. Die Gebäudeausrichtung ergibt sich aus den 

Erfordernissen der Nutzung; aufgrund der Größe der geplanten baulichen Anlage 

ist eine andere Ausrichtung kaum möglich. Es gibt jedoch große nach Süden 

ausgerichtete Fassadenteile.  

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen.  

 

Ein Mobilitätskonzept soll nicht erarbeitet werden, da die Flächen bereits 

überwiegend bebaut sind und Rad- und Fußwegeverbindungen vorhanden sind. 

Bei den einzelnen Bauvorhaben wird gemäß der Stellplatzsatzung der Stadt 

Dortmund auf eine ausreichende Anzahl und Ausgestaltung der Fahrradstellplätze 

geachtet.  

 

Es wird empfohlen, den Anregungen teilweise zu folgen.  
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Bauleitplanung; 76 (I.) Änderung des FNP sowie Änderung Nr. 1 des Bebauungsplanes Ap 161 - Aplerbeck Ost – Teilbereich B 

Lfd

Nr. 

Nr. 

Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung 

11 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flächennutzungsplan, Regionalplan: 

Das Zielabweichungsverfahren für den gesamten Änderungsbereich wird nicht 

weiter betrieben. Für die Teilfläche 1 bzw. für den Teilbereich B konnte eine 

Abstimmung mit dem RVR erfolgen.  

Mit Schreiben des Regionalverband Ruhr vom 29.08.2019 wurde bestätigt, dass 

kein unmittelbarer Widerspruch der Planung zu regionalplanerischen Zielen 

festzustellen ist und dass die Festlegung als GIB der beabsichtigten Planung zum 

Teilbereich B gemäß Ziel 13 zurzeit nicht entgegensteht. Insofern ist eine 

Änderung des Regionalplanes nicht erforderlich. (s. auch Ausführungen in der 

Begründung in Kapitel 2.1 ff) 

 

 

Wirtschaftsflächen: 

Die Hinweise werden zur Kenntnis genommen. 

 

Immissionsschutz: 

Die Anmerkungen zu Punkt (1) beziehen sich nicht auf den Teilbereich B und 

sind somit nicht Gegenstand dieser Abwägung. Die Anregungen werden bei 

Fortführung des Verfahrens für die weiteren Teilflächen berücksichtigt.   
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11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Das Immissionsschutzgutachten ist dementsprechend geändert worden und liegt in 

der überarbeiteten Fassung vor.  

Im Ergebnis wird dargestellt, dass eine Überschreitung der Immissionsrichtwerte 

nicht zu erwarten ist und keine schallmindernden Maßnahmen erforderlich sind.  

 

Eine Abstimmung mit dem nördlich angrenzenden Markt erfolgt im weiteren 

Verfahren, sobald die Planungen zur Entwicklung des Teilbereiches A 

konkretisiert wurden und entsprechendes Nutzungskonzept vorliegt.  

 

 

Es wird empfohlen, den Anregungen zu folgen.  

 

 

 

 

 

 

 

 



- 13 - 

Bauleitplanung; 76 (I.) Änderung des FNP sowie Änderung Nr. 1 des Bebauungsplanes Ap 161 - Aplerbeck Ost – Teilbereich B 

Lfd

Nr. 

Nr. 

Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung 
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Bauleitplanung; 76 (I.) Änderung des FNP sowie Änderung Nr. 1 des Bebauungsplanes Ap 161 - Aplerbeck Ost – Teilbereich B 

Lfd

Nr. 

Nr. 

Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Im Entwurf des Bebauungsplanes 

wird der Hinweis bzgl. der Denkmalpflege aufgenommen. 

 

Es wird empfohlen, der Anregung zu folgen.  
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Bauleitplanung; 76 (I.) Änderung des FNP sowie Änderung Nr. 1 des Bebauungsplanes Ap 161 - Aplerbeck Ost – Teilbereich B 

Lfd

Nr. 

Nr. 

Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung 

15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Auf Grundlage der Hinweise wurden Festsetzungen zu Werbeanlagen in den 

Bebauungsplan für den Teilbereich B aufgenommen, ergänzende Ausführungen in 

die Begründung integriert. Außerdem werden die Vorgaben zum Thema 

Werbeanlage im städtebaulichen Vertrag geregelt.  

 

Es wird empfohlen, den Anregungen zu folgen. 
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Bauleitplanung; 76 (I.) Änderung des FNP sowie Änderung Nr. 1 des Bebauungsplanes Ap 161 - Aplerbeck Ost – Teilbereich B 

Lfd

Nr. 

Nr. 

Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung 

15 
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Bauleitplanung; 76 (I.) Änderung des FNP sowie Änderung Nr. 1 des Bebauungsplanes Ap 161 - Aplerbeck Ost – Teilbereich B 

Lfd

Nr. 

Nr. 

Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung 

19 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Stellungnahme wird zur Kenntnis genommen. 

 

Die Eggensteinstraße soll im Planverfahren mit dem Neubau eines Baumarktes 

überplant werden. Aufgrund dessen soll die Eggensteinstraße dementsprechend 

entwidmet und an den Vorhabenträger verkauft werden. Das 

Einziehungsverfahren wird eigenständig, aber nach Möglichkeit parallel zum 

Bauleitplanverfahren erfolgen.  
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Bauleitplanung; 76 (I.) Änderung des FNP sowie Änderung Nr. 1 des Bebauungsplanes Ap 161 - Aplerbeck Ost – Teilbereich B 

Lfd

Nr. 

Nr. 

Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung 

20 

 

 

Der Hinweis wird zur Kenntnis genommen. Bisher liegt ein Verkehrsgutachten für 

den gesamten Geltungsbereich vor. Die geplanten Entwicklungen der Nutzungen 

im Gewerbegebiet Aplerbeck-Ost führen in ihrer Gesamtheit zu einer spürbaren 

Zunahme des Verkehrsaufkommens. Insgesamt wird die Abwicklung der infolge 

der zukünftigen Nutzungen entstehenden Verkehre aber als möglich erachtet. 

Bedingung hierfür ist, dass die Umlaufzeiten der im Eigentum des 

Landesbetriebes StraßenNRW stehenden Signalanlagen an den angrenzenden 

Knotenpunkten von bisher 60 Sekunden auf dann 90 Sekunden verlängert werden. 

Durch die Anpassung des Signaltaktes und der geänderten Verteilung der 

Freigabezeiten werden Knotenleistungen von max. Stufe D oder besser erreicht. 

Eine Gefahr von sicherheitskritischen Überlastungen in Richtung der Abfahrten 

von der B1 besteht nicht. (s. auch Begründung zum Bebauungsplan unter Kapitel 

3.4)  

Einzeln betrachtet wurde für den Teilbereich B (Plangebiet) ein Aufkommen von 

2.972 Kfz-Fahrten / 24 h für den Werktag und 3.773 Kfz-Fahrten / 24 h  für den 

Samstag ermittelt, welches zum überwiegenden Teil durch Kunden erzeugt wird 

(2.920 Kfz-Fahrten / 24 h für den Werktag und 3.737 Kfz-Fahrten / 24 h für den 

Samstag). Der Beschäftigten- und Lieferverkehr spielt nur eine untergeordnete 

Rolle.  

Für den Teilbereich B wird der zusätzliche Verkehr als unproblematisch 

eingeschätzt.  

 

Das vorhandene Verkehrsgutachten wird nach interner Prüfung an die zuständigen 

Fachämter weitergeleitet. 
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Bauleitplanung; 76 (I.) Änderung des FNP sowie Änderung Nr. 1 des Bebauungsplanes Ap 161 - Aplerbeck Ost – Teilbereich B 

Lfd

Nr. 

Nr. 

Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung 

23 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die vorliegende Stellungnahme bezieht sich auf alle Teilbereiche A-H. Der 

Hinweis wird zur Kenntnis genommen.  

Das vorhandene Verkehrsgutachten wird nach interner Prüfung an die zuständigen 

Fachämter weitergeleitet. 
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Bauleitplanung; 76 (I.) Änderung des FNP sowie Änderung Nr. 1 des Bebauungsplanes Ap 161 - Aplerbeck Ost – Teilbereich B 

Lfd

Nr. 

Nr. 

Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung 

24 

 
 

 

Bestandsgrün soll weitestgehend erhalten bleiben und die Flächen max. 

durchgrünt werden. Die Schaffung neuer Grünflächen oder von Blühwiesen ist im 

Teilbereich B nicht möglich, da auf dem Privatgrundstück eine gewerbliche 

Nutzung (Bestandserweiterung) vorgesehen ist, wird jedoch im Gesamtplan 

geprüft. Allerdings wird im Entwurf des Bebauungsplanes der angrenzende 

Immissionsschutz-Grünstreifen erhalten bleiben.   

 

Der Entwurf des Bebauungsplanes für die Teilfläche B setzt keine öffentlichen 

Verkehrsflächen fest. Baumpflanzungen sind in diesem Bereich allerdings zur 

Stellplatzbegrünung erforderlich. Die Festsetzung zur Herstellung geeigneter 

Standortbedingungen (Wurzelvolumen, Pflanzflächengröße) für neu zu 

pflanzende Bäume bezieht sich sowohl auf städtische als auch auf privaten 

Flächen, da die Sicherstellung einer funktionsfähigen Begrünung sowohl aus 

klimatischen als auch aus städtebaulichen Gründen für notwendig erachtet wird. 

 

Eine Dachbegrünung wird für neu zu errichtende Dächer im 

Bebauungsplanentwurf festgesetzt. Die Empfehlung zur Fassadenbegrünung wird 

als textliche Festsetzung in den Bebauungsplanentwurf aufgenommen. 

 

Schottergärten werden im Hinblick auf die Biodiversität im Bebauungsplan durch 

textliche Festsetzung ausgeschlossen.  

 

Die Anmerkung hinsichtlich der nischenbrütenden Vögel kann nicht im 

Bauleitplanverfahren geregelt werden. Die bislang erstellten Artenschutzgutachten 

geben keine Hinweise darauf, dass die Bestandsgebäude als Nistplätze genutzt 

werden. Ohne konkrete Nachweise eines Vorkommens gebäudebrütender Vögel 

kann weder eine Festsetzung noch ein Hinweis diesbezüglich in den 

Bebauungsplan aufgenommen werden. 

 

 

 
 



- 21 - 

Bauleitplanung; 76 (I.) Änderung des FNP sowie Änderung Nr. 1 des Bebauungsplanes Ap 161 - Aplerbeck Ost – Teilbereich B 

Lfd

Nr. 

Nr. 

Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung 

Es wird empfohlen, den Anregungen, soweit diese für den Bebauungsplan 

(Teilbereich B) relevant sind, zu folgen. Die weiteren Hinweise werden zur 

Kenntnis genommen.  
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Bauleitplanung; 76 (I.) Änderung des FNP sowie Änderung Nr. 1 des Bebauungsplanes Ap 161 - Aplerbeck Ost – Teilbereich B 

Lfd

Nr. 

Nr. 

Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung 

26 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Im Teilbereich B wird ein Sondergebiet für einen Bau- und Gartenmarkt 

festgesetzt. Das Hauptsortiment ist damit nicht zentrenrelevant. Es können jedoch 

zentrenrelevante Nebensortimente angeboten werden, wenn diese im Einklang mit 

den Vorgaben der Landesplanung auf max. 10 % der Verkaufsfläche beschränkt 

werden. Dies wird im Planentwurf entsprechend umgesetzt, da die 

zentrenrelevanten Sortimente auf max. 750 m² beschränkt wurden. (s. auch 

Entwurf der Begründung zum Bebauungsplan unter Kapitel 6)    

 

Es wird empfohlen, den Anregungen zu folgen 
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Von folgenden Fachämtern wurden keine Bedenken geäußert bzw. keine Anregungen zum Bauleitplanverfahren gemacht:  

• Fachbereich Liegenschaften (23/3-1) 

• Gesundheitsamt (53/2) 

• Stadtplanungs- und Bauordnungsamt, Geschäftsbereich Mobilitätsplanung (61/3) 

• Stadtplanungs- und Bauordnungsamt, Geschäftsbereich Bauaufsicht (61/5) 

• Tiefbauamt (66/3-1) 

• Tiefbauamt (66/3-2) 

• Tiefbauamt (66/6) 

• Stadtentwässerung Dortmund (70/2-1) 

• 8/dp 
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Bauleitplanung; 76 (I.) Änderung des FNP sowie Änderung Nr. 1 des Bebauungsplanes Ap 161 - Aplerbeck Ost – Teilbereich B 

Lfd

Nr. 

Nr. 

Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung 

106 

 

 

Die Stellungnahme des RVR vom 26.08.2019 wird zur Kenntnis genommen. 

Inhaltliche Änderungen für den Teilbereich B sind vorerst nicht vorzunehmen. Es 

ist weiterhin beabsichtigt, den Flächennutzungsplan von einer gewerblichen 

Baufläche zu einer Sondergebietsfläche mit der Zweckbestimmung „Bau und 

Gartenmarkt“ zu ändern. Die Änderung erfolgt im Parallelverfahren gem. § 8 (3) 

BauGB zum Bebauungsplanverfahren. 
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Bauleitplanung; 76 (I.) Änderung des FNP sowie Änderung Nr. 1 des Bebauungsplanes Ap 161 - Aplerbeck Ost – Teilbereich B 

Lfd

Nr. 

Nr. 

Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung 

106 
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Bauleitplanung; 76 (I.) Änderung des FNP sowie Änderung Nr. 1 des Bebauungsplanes Ap 161 - Aplerbeck Ost – Teilbereich B 

Lfd

Nr. 

Nr. 

Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung 

108 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Anbauverbotszone von 40 m wird in den Bebauungsplanentwurf entsprechend 

berücksichtigt. Der Teilbereich B liegt vollständig außerhalb der 

Anbauverbotszone; auch von der ausbaubedingten Veränderungsperre ist dieser 

Teilbereich somit nicht betroffen. Die übrigen Hinweise werden zur Kenntnis 

genommen und an den Vorhabenträger weitergeleitet. 

 

Es wird empfohlen, den Anregungen entsprechend zu folgen. 
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Bauleitplanung; 76 (I.) Änderung des FNP sowie Änderung Nr. 1 des Bebauungsplanes Ap 161 - Aplerbeck Ost – Teilbereich B 

Lfd

Nr. 

Nr. 

Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung 

116 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nach Rücksprach mit der unteren Denkmalbehörde (StA 61/2-4) ist keine 

Verdachtsfläche vorhanden. Nördlich angrenzend an den Geltungsbereich des 

Bauleitplanverfahrens, westlich der Straße Am Buddenacker befindet sich eine 

Verdachtsfläche. Diese befindet sich jedoch komplett außerhalb des 

Geltungsbereiches.  

 

Ein allgemeiner Hinweis zum Umgang mit möglichen 

Bodendenkmalverdachtsflächen wird in den Bebauungsplanentwurf übernommen.  

 

Es wird empfohlen, Anregungen insoweit zu folgen, als dass die Abstimmung mit 

der unteren Denkmalbehörde erfolgt ist. Es sind keine Verdachtsflächen im 

Plangebiet vorhanden. 
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Bauleitplanung; 76 (I.) Änderung des FNP sowie Änderung Nr. 1 des Bebauungsplanes Ap 161 - Aplerbeck Ost – Teilbereich B 
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Nr. 
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Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung 

121 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die vorhandene Festsetzung einer Immissionsschutzpflanzung zwischen 

vorhandenem Gewerbegebiet und dem Wohngebiet an der Trapphofstraße bleibt 

weiterhin bestehen.  

 

Das Baufenster wird so festgesetzt, dass das geplante Gebäude die 

Stellplatzanlage von der Wohnbebauung abschirmt. Die Lage der Anlieferung 

wird im Bebauungsplan nicht festgesetzt, da dies aufgrund der zu erhalten 

Schutzpflanzung nicht zwingend erforderlich ist, wie durch das Schallgutachten 

vom 30.03.2020 belegt ist. Der konkrete Nachweis, dass die Werte der TA Lärm 

an den nächstgelegenen Immissionspunkten eingehalten werden, ist im Rahmen 

des Baugenehmigungsverfahrens zu erbringen.  

 

Es wird empfohlen, der Anregung teilweise zu folgen. 
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127 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Stellungnahme vom 30.07.2019 wird zur Kenntnis genommen. Die Hinweise 

beziehen sich auf die Teilbereiche A und D und sind entsprechend nicht Teil der 

vorliegenden Abwägung. Diese Hinweise werden bei Fortführung dieser 

Teilbereiche berücksichtigt und an den Vorhabenträger weitergeleitet.  

 

Eine Abwägung ist nicht erforderlich. 
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128 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gemäß des Schreibens vom 02.08.2019 bestehen seitens der DSW21 keine 

grundsätzlichen Bedenken gegen die Änderung des Bebauungsplanes Ap 161 

 

Die Hinweise zu den vorhandenen Buslinien werden zur Kenntnis genommen. Die 

Bushaltestellen müssen durch die Entwicklung des Teilbereiches B nicht 

verändert werden, da die Funktionalität nicht beeinträchtigt wird. Gegebenenfalls 

kann eine Umbenennung der Haltestelle „Eggensteinstraße“ angebracht sein, 

wenn das parallel vorgesehene Verfahren zur Einziehung dieser Straße 

abgeschlossen worden ist.  

 

Eine Abwägung ist nicht erforderlich.  
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133 

 

 

 

 

 

 

Die Stellungnahme des Dortmund Airport wird zur Kenntnis genommen. 

Die Hinweise über die CTR-Zone werden den Vorhabenträgern mitgeteilt und 

ebenfalls als Hinweis in den Bebauungsplan aufgenommen. 

 

Es wird empfohlen, der Anregung zu folgen.  
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Die Stellungnahme der BR Arnsberg, Abteilung 6 Bergbau und Energie vom 

08.08.2019 wird zur Kenntnis genommen, die Hinweise wurden in die 

Begründung zum Bebauungsplan aufgenommen. 

Eine ergänzende Beteiligung an E.ON SE Mining Management und RAG 

Aktiengesellschaft wird nachgeholt. Die Stellungnahmen sind Teil der 

vorliegenden Abwägung. Die E.ON SE Mining Management und die RAG 

Aktiengesellschaft haben dabei keine Bedenken gegen das Verfahren geäußert. 

 

Es wird empfohlen, den Anregungen zu folgen. 
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Von folgenden Behörden und sonstigen Trägern öffentlicher Belangen wurden keine Bedenken geäußert bzw. keine Anregungen zum 

Bauleitplanverfahren gemacht: 

• Unitymedia NRW GmbH 

• BR Münster 

• LWL, Denkmalpflege und Baukultur NRW 

• Landwirtschaftskammer NRW 

• OpenGrid 

• Polizei 

• Industrie- und Handelskammer NRW 

• Handwerkskammer NRW 

• Evangelischer Kirchenkreis 

• E.ON SE Mining Management 
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Bauleitplanung; Änderung Nr. 1 des Bebauungsplanes Ap 161 - Aplerbeck Ost - 

Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung 
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Die Stellungnahme der Stadt Holzwickede wird zur Kenntnis genommen und im 

Planverfahren berücksichtigt. 

Die geplante Erweiterung des Baumarktes wurde im Arbeitskreis des „Regionalen 

Einzelhandelskonzeptes für das östliche Ruhrgebiet und angrenzende Bereiche“ 

(REHK) beraten. Die Kriterien des REHK sind erfüllt, so dass der regionale 

Konsens am 28.09.2018 erteilt wurde.  

Auch die angestrebten Einzelhandelsentwicklungen der weiteren Teilbereiche 

sollen im Vorfeld auf die Bauleitplanung im Arbeitskreis REHK angesprochen 

werden.  

 

Es wird empfohlen, den Anregungen zu folgen. 
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Bauleitplanung; Änderung Nr. 1 des Bebauungsplanes Ap 161 - Aplerbeck Ost - 

Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung 
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Die Stellungnahme der Stadt Bergkamen wird zur Kenntnis genommen und im 

Planverfahren berücksichtigt. 

Die geplante Erweiterung des Baumarktes wurde im Arbeitskreis des „Regionalen 

Einzelhandelskonzeptes für das östliche Ruhrgebiet und angrenzende Bereiche“ 

(REHK) beraten. Die Kriterien des REHK sind erfüllt, so dass der regionale 

Konsens am 28.09.2018 erteilt wurde. 

Die Hinweise zu den Teilbereichen D, F und I sind nicht Teil der vorliegenden 

Abwägung, sondern werden bei Fortführung des Planverfahrens für die weiteren 

Teilbereiche berücksichtigt. Auch die angestrebten Einzelhandelsentwicklungen 

der übrigen Teilbereiche sollen im Vorfeld auf die Bauleitplanung im Arbeitskreis 

REHK angesprochen werden. Für den Teilbereich B ergeben sich keine 

Änderungen. 

 

Es wird empfohlen, den Anregungen – soweit für den Teilbereich B einschlägig – 

zu folgen. 
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Bauleitplanung; Änderung Nr. 1 des Bebauungsplanes Ap 161 - Aplerbeck Ost - 

Stellungnahme Stellungnahme der Verwaltung 
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Die Stellungnahme der Stadt Witten vom 22.07.2019 wird zur Kenntnis 

genommen. 

 

Im Regionalplan Arnsberg - Teilabschnitt Oberbereich Dortmund - westlicher Teil 

- ist das Plangebiet als Bereich für gewerbliche und industrielle Nutzungen (GIB) 

dargestellt. Entsprechend den Vorgaben des Landesentwicklungsplanes NRW ist 

die Festsetzung von großflächigem Einzelhandel zunächst nur in 

regionalplanerisch festgelegten Allgemeinen Siedlungsbereichen (ASB) zulässig.  

Gemäß Ziel 13 des noch gültigen Gebietsentwicklungsplanes ist erläutert, dass 

„das Ziel einer vorrangigen Entwicklung von Standorten des großflächigen EZH 

aus ASB eine Weiterentwicklung solcher Standorte in GIB nicht grundsätzlich 

ausschließt“. Mit Schreiben des Regionalverband Ruhr vom 29.08.2019 wurde 

bestätigt, dass kein unmittelbarer Widerspruch der Planung zu 

regionalplanerischen Zielen festzustellen ist und dass die Festlegung als GIB der 

beabsichtigten Planung zur Erweiterung des Bauhauses gemäß Ziel 13 zurzeit 

nicht entgegensteht. Insofern ist eine Änderung des Regionalplanes nicht 

erforderlich.  

 

Die geplante Erweiterung des Baumarktes wurde weiter im Arbeitskreis des 

„Regionalen Einzelhandelskonzeptes für das östliche Ruhrgebiet und angrenzende 

Bereiche“ (REHK) beraten. Die Kriterien des REHK sind erfüllt, so dass der 

regionale Konsens am 28.09.2018 erteilt wurde. 

 

Es wird empfohlen, den Anregungen teilweise zu folgen. 

 

 

 

 

 

 



- 41 - 

 

 

Von folgenden Nachbargemeinden wurden keine Bedenken geäußert bzw. keine Anregungen zum Bauleitplanverfahren gemacht: 

• Stadt Schwerte (Ruhr) 

• Stadt Kamen 

• Stadt Herdecke 

• Stadt Unna 


